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LANDESGESETZBLATT 
FÜR DAS BURGENLAND 

Jahrgang 2026  Ausgegeben am 2. Juni 2026 

44. Gesetz vom 21. Mai 2026, mit dem das Burgenländische Landesbedienstetengesetz 2020, das 

Burgenländische Landesvertragsbedienstetengesetz 2013, das Burgenländische Landesbeamten-

Dienstrechtsgesetz 1997, das Burgenländische Gemeindebedienstetengesetz 2014, das Burgen-

ländische Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetz, das Gemeindebediensteten-gesetz 1971 und das 

Burgenländische Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 geändert werden (Sammelgesetz - 

Dienstrecht 2026) (XXIII. Gp. RV 0657 AB 0691) 

Gesetz vom 21. Mai 2026, mit dem das Burgenländische Landesbedienstetengesetz 2020, das 
Burgenländische Landesvertragsbedienstetengesetz 2013, das Burgenländische Landes-
beamten-Dienstrechtsgesetz 1997, das Burgenländische Gemeindebedienstetengesetz 2014, 
das Burgenländische Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetz, das Gemeindebediensteten-
gesetz 1971 und das Burgenländische Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 geändert 
werden (Sammelgesetz - Dienstrecht 2026) 

Der Landtag hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 

 Artikel 1 Änderung des Burgenländischen Landesbedienstetengesetzes 2020 
 Artikel 2 Änderung des Burgenländischen Landesvertragsbedienstetengesetzes 2013 
 Artikel 3 Änderung des Burgenländischen Landesbeamten-Dienstrechtsgesetzes 1997 
 Artikel 4 Änderung des Burgenländischen Gemeindebedienstetengesetzes 2014 
 Artikel 5 Änderung des Burgenländischen Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetzes 
 Artikel 6 Änderung des Gemeindebedienstetengesetzes 1971 
 Artikel 7 Änderung des Burgenländischen Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetzes 2001 

Artikel 1 

Änderung des Burgenländischen Landesbedienstetengesetzes 2020 

Das Burgenländische Landesbedienstetengesetz 2020 - Bgld. LBedG 2020, LGBl. Nr. 95/2019, in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2026, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 22 folgender Eintrag eingefügt: 

 „§ 22a Gutachten“ 

2. In § 16 Abs. 1 wird am Ende der Z 1 der Beistrich durch das Wort „und“ sowie am Ende der Z 2 das 
Wort „und“ durch einen Punkt ersetzt und Z 3 entfällt. 

3. In § 16 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Die oder der Vorgesetzte hat im Falle eines drohenden Verfalls des Erholungsurlaubes gemäß 
§ 64 oder einer absehbaren Beendigung des Dienstverhältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters 
rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich darauf hinzuwirken, dass ihre oder seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den Erholungsurlaub in Anspruch nehmen können und auch in Anspruch nehmen.“ 
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4. In § 22 werden nach Abs. 1 folgende Abs. 1a und 1b eingefügt: 

„(1a) Eine Nebentätigkeit liegt auch vor, wenn die oder der Bedienstete auf Veranlassung ihrer oder 
seiner Personalstelle eine Funktion in Organen einer juristischen Person des privaten Rechts ausübt, deren 
Anteile ganz oder teilweise im Eigentum des Landes stehen. 

(1b) Die oder der Bedienstete, deren oder dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit nach §§ 48, 49, 52 
oder 53 herabgesetzt worden ist oder die oder der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem Bgld. MVKG oder 
nach gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften in Anspruch nimmt, darf eine Nebentätigkeit nur 
ausüben, wenn und insoweit der Dienstgeber dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Ausübung der Nebentätigkeit dem Grund der Teilzeitbeschäftigung widerstreitet.“ 

5. In § 22 Abs. 5 Z 1 wird das Zitat „§§ 49“ durch das Zitat „§§ 48, 49“ ersetzt. 

6. Nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt: 

„§ 22a 

Gutachten 

Die oder der Bedienstete bedarf für die außergerichtliche Abgabe eines Sachverständigengutachtens 
über Angelegenheiten, die mit ihren oder seinen dienstlichen Aufgaben im Zusammenhang stehen, der 
Genehmigung des Dienstgebers. Die Genehmigung ist zu verweigern, wenn nach Gegenstand und Zweck 
des Gutachtens dienstliche Interessen gefährdet werden.“ 

7. § 26 Abs. 1 und 2 lautet: 

„(1) Der oder dem Bediensteten ist es untersagt, im Hinblick auf ihre oder seine amtliche Stellung oder 
Amtsführung für sich oder eine Dritte oder einen Dritten ein Geschenk oder einen sonstigen Vorteil zu 
fordern oder anzunehmen. Ebenso ist es der oder dem Bediensteten untersagt, im Hinblick auf ihre oder 
seine amtliche Stellung oder Amtsführung sich oder einer oder einem Dritten ein Geschenk oder einen 
sonstigen Vorteil zu verschaffen oder versprechen zu lassen. 

(2) Eine orts- oder landesübliche Aufmerksamkeit von geringem Wert gilt nicht als Geschenk oder 
sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1, soweit die oder der Bedienstete nicht die Absicht verfolgt, sich oder 
einer oder einem Dritten durch die wiederkehrende Begehung im Sinne des Abs. 1 eine fortlaufende 
Einnahme zu verschaffen.“ 

8. § 26 Abs. 4 lautet: 

„(4) Die oder der Bedienstete darf Ehrengeschenke entgegennehmen. Sie oder er hat den Dienstgeber 
umgehend davon in Kenntnis zu setzen. Der Dienstgeber hat das Ehrengeschenk als Landesvermögen zu 
erfassen. Die eingegangenen Ehrengeschenke können einer zweckmäßigen Verwertung zugeführt werden.“ 

9. Dem § 26 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 

„(6) Ein Vorteil, der einer oder einem Bediensteten im Rahmen einer Veranstaltung gewährt wird, an 
deren Teilnahme ein dienstliches oder sonst sachlich gerechtfertigtes Interesse besteht, darf von ihr oder 
ihm angenommen werden, wenn dieser Vorteil 

 1. grundsätzlich allen Teilnehmenden im Rahmen dieser Veranstaltung gewährt wird, 

 2. dem üblichen Standard vergleichbarer Veranstaltungen entspricht, 

 3. einen inhaltlichen Bezug zu dieser Veranstaltung hat und 

 4. abgesehen von Z 3 in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft steht. 

(7) Ein Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn 

 1. die Bedienstete durch ihr oder der Bedienstete durch sein Verhalten im Sinne des Abs. 1 eine durch 
Gesetz, Verordnung oder sonstige generelle Anordnung vorgesehene Zuständigkeit oder einen von 
zuständiger Stelle ergangenen ausdrücklichen Dienstauftrag erfüllt, 

 2. diese Zuwendung ausschließlich dem Land oder dem Rechtsträger zukommt, für den die 
Bedienstete als solche oder der Bedienstete als solcher tätig ist, 

 3. diese Zuwendung darüber hinaus in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft steht, 

 4. bereits der Anschein einer möglichen Beeinflussung oder Abhängigkeit der Amtsführung 
ausgeschlossen werden kann, 

 5. der gesamte Vorgang ordnungsgemäß aktenmäßig dokumentiert wird und 

 6. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.“ 
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10. In § 56 Abs. 1 wird nach dem Wort „Korruptionsbekämpfung“ der Ausdruck „- BAK-G“ eingefügt und 
folgender Satz angefügt: 

„Dasselbe gilt, wenn die Bediensteten von ihrem Melderecht gemäß § 5 BAK-G Gebrauch machen.“ 

11. Der bisherige Text des § 64 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“, der letzte Satz entfällt und folgende 
Abs. 2 und 3 werden angefügt: 

„(2) Wurde eine Karenz nach dem Bgld. MVKG in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin 
um den Zeitraum der Karenz hinausgeschoben. 

(3) Der Verfall tritt nicht ein, wenn die oder der Vorgesetzte nicht entsprechend dem § 16 Abs. 1a 
rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich auf die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubes durch 
die jeweilige Bedienstete oder den jeweiligen Bediensteten hingewirkt hat.“ 

12. In § 69 entfällt in Abs. 1 Z 1 die Wortfolge „oder Unterstützung“, in Abs. 1 Z 3 wird das Wort „zehnte“ 
durch das Wort „vierzehnte“ und in Abs. 4 Z 2 das Wort „zwölfte“ durch das Wort „vierzehnte“ ersetzt. 

13. In § 105 Abs. 1 wird der Betrag „7 300“ durch den Betrag „12 000“ ersetzt. 

14. § 141 lautet: 

„§ 141 

Verweisung auf Bundesgesetze und -verordnungen 

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2025, 

 2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2025, 

 3. Arbeitsverfassungsgesetz - ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 6/2026, 

 4. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 - APSG, BGBl. Nr. 683/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2021, 

 5. Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz - AVRAG, BGBl. Nr. 459/1993, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2025, 

 6. Arzneimittelgesetz - AMG, BGBl. Nr. 185/1983, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 7. Ärztegesetz 1998 - ÄrzteG 1998, BGBl. I Nr. 169/1988, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2025, 

 8. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2025, 

 9. Berufsausbildungsgesetz - BAG, BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 62/2023, 

 10. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz - BMSVG, BGBl. I Nr. 100/2002, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 47/2025, 

 11. Betriebspensionsgesetz - BPG, BGBl. Nr. 282/1990, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 47/2025, 

 12. Bundespflegegeldgesetz - BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 109/2024, 

 13. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2025, 

 14. Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2026, 

 15. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 83/2018, 

 16. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 115/2025, 
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 17. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2024, 

 18. Heeresentschädigungsgesetz - HEG, BGBl. I Nr. 162/2015, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2018, 

 19. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz - KA-AZG, BGBl. I Nr. 8/1997, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 15/2022, 

 20. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 - KOVG 1957, BGBl. Nr. 152/1957, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2024, 

 21. Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 - LVG, BGBl. Nr. 172/1966, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 22. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetz - LLDG 1985, BGBl. 
Nr. 296/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 23. Medizinproduktegesetz 2021 - MPG 2021, BGBl. I Nr. 122/2021, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2025, 

 24. Mietrechtsgesetz - MRG, BGBl. Nr. 520/1981, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 114/2025, 

 25. Mutterschutzgesetz 1979 - MSchG, BGBl. Nr. 221/1979, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2025, 

 26. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 103/2025, 

 27. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 117/2025, 

 28. Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 96/2022, 

 29. Strafgesetzbuch - StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 30. Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 65/2025, 

 31. Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 65/2025, 

 32. Universitätsgesetz 2002 - UG, BGBl. I Nr. 120/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 68/2025, 

 33. Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz (Unv-Transparenz-G), BGBl. Nr. 330/1983, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2021, 

 34. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 - VVG, BGBl. Nr. 53/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2022, 

 35. Wehrgesetz 2001 - WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 36. Zivildienstgesetz 1986 - ZDG, BGBl. Nr. 679/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 37. Zustellgesetz - ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 205/2022,  

 38. Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - BAK-G, 
BGBl. I Nr. 72/2009, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2025.“ 

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Verordnungen des Bundes verwiesen wird und nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 

 1. Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 - ÄAO 2006, BGBl. II Nr. 286/2006, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 147/2015, 

 2. Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 - ÄAO 2015, BGBl. II Nr. 147/2015, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 23/2026, 

 3. Fahrradverordnung, BGBl. II Nr. 146/2001, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 297/2013.“ 
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15. Dem § 144 wird folgender Abs. 22 angefügt: 

„(22) Das Inhaltsverzeichnis, § 16 Abs. 1 und 1a, § 22 Abs. 1a, 1b und 5, §§ 22a, 26 Abs. 1, 2, 4, 6, 7, 
§ 56 Abs. 1, §§ 64, 69 Abs. 1 und 4, § 105 Abs. 1 und § 141 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 44/2026 
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

Artikel 2 

Änderung des Burgenländischen Landesvertragsbedienstetengesetzes 2013 

Das Burgenländische Landesvertragsbedienstetengesetz 2013 - Bgld. LVBG 2013, LGBl. 
Nr. 57/2013, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2026, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis werden nach den Einträgen zu § 14 und § 46 folgende Einträge eingefügt: 

 „§ 14a Nebentätigkeit 
 § 46a Im Ausland verwendete Vertragsbedienstete“ 

2. In § 13 Abs. 1 entfällt der letzte Satz. 

3. In § 13 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Die oder der Vorgesetzte hat im Falle eines drohenden Verfalls des Erholungsurlaubes gemäß 
§ 59 oder einer absehbaren Beendigung des Dienstverhältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters 
rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich darauf hinzuwirken, dass ihre oder seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den Erholungsurlaub in Anspruch nehmen können und auch in Anspruch nehmen.“ 

4. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 

„§ 14a 

Nebentätigkeit 

(1) Einer oder einem Vertragsbediensteten können ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den 
dienstlichen Aufgaben, die ihr oder ihm nach diesem Gesetz obliegen, weitere Tätigkeiten für das Land in 
einem anderen Wirkungskreis übertragen werden. 

(2) Eine Nebentätigkeit liegt auch vor, wenn die oder der Vertragsbedienstete auf Veranlassung des 
Dienstgebers eine Funktion in Organen einer juristischen Person des privaten Rechts ausübt, deren Anteile 
ganz oder teilweise im Eigentum des Landes stehen. 

(3) Die oder der Vertragsbedienstete, deren oder dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach § 42 und 
§ 44a herabgesetzt worden ist oder die oder der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem Bgld. MVKG in 
Anspruch nimmt, darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit der Dienstgeber dies genehmigt. 
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Ausübung der Nebentätigkeit dem Grund der 
Teilzeitbeschäftigung widerstreitet.“ 

5. In § 46 Abs. 1 wird nach dem Wort „Dienstrad“ das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt und nach 
dem Wort „Jubiläumszuwendung“ wird die Wortfolge „und die Vergütung für Nebentätigkeiten“ eingefügt. 

6. Nach § 46 wird folgender § 46a eingefügt: 

„§ 46a 

Im Ausland verwendete Vertragsbedienstete 

Auf den an einem im Ausland gelegenen Dienstort versetzten Vertragsbediensteten sind die §§ 34 bis 
34h LBBG 2001 sowie die zu ihrer Durchführung erlassenen Verordnungen anzuwenden. Dabei entspricht 
dem Anspruch auf Gehalt (§ 34g Abs. 1 LBBG 2001) der Anspruch auf Monatsentgelt oder laufende 
Barleistungen des Sozialversicherungsträgers für die Zeit des Beschäftigungsverbotes nach § 4 Abs. 1 bis 
3 und § 7 Abs. 1 Bgld. MVKG.“ 

7. In § 50 Abs. 1 wird der Betrag „7 300“ durch den Betrag „12 000“ ersetzt. 

8. Der bisherige Text des § 59 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“, der letzte Satz entfällt und folgende 
Abs. 2 und 3 werden angefügt: 

„(2) Wurde eine Karenz nach dem Bgld. MVKG in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin 
um den Zeitraum der Karenz hinausgeschoben. 
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(3) Der Verfall tritt nicht ein, wenn die oder der Vorgesetzte nicht entsprechend dem § 13 Abs. 1a 
rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich auf die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubes durch 
die jeweilige Vertragsbedienstete oder den jeweiligen Vertragsbediensteten hingewirkt hat.“ 

9. In § 69 entfällt in Abs. 1 Z 1 die Wortfolge „oder Unterstützung“, in Abs. 1 Z 3 wird das Wort „zehnte“ 
durch das Wort „vierzehnte“ und in Abs. 4 Z 2 das Wort „zwölfte“ durch das Wort „vierzehnte“ ersetzt. 

10. § 126 lautet: 

„§ 126 

Verweisung auf Bundesgesetze 

Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrücklich anderes bestimmt 
ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2025, 

 2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2025, 

 3. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 - APSG, BGBl. Nr. 683/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2021, 

 4. Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz - AVRAG, BGBl. Nr. 459/1993, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2025, 

 5. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2025, 

 6. Berufsausbildungsgesetz - BAG, BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 62/2023, 

 7. Bundespflegegeldgesetz - BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 109/2024, 

 8. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2025, 

 9. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 83/2018, 

 10. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 115/2025, 

 11. Heeresentschädigungsgesetz - HEG, BGBl. I Nr. 162/2015, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2018, 

 12. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 - KOVG 1957, BGBl. Nr. 152/1957, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2024, 

 13. Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 - LVG, BGBl. Nr. 172/1966, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 14. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetz - LLDG 1985, BGBl. 
Nr. 296/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 15. Mutterschutzgesetz 1979 - MSchG, BGBl. Nr. 221/1979, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2025, 

 16. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 103/2025, 

 17. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 117/2025, 

 18. Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 96/2022, 

 19. Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 65/2025, 

 20. Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 65/2025, 

 21. Universitätsgesetz 2002 - UG, BGBl. I Nr. 120/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 68/2025, 
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 22. Wehrgesetz 2001 - WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 23. Zivildienstgesetz 1986 - ZDG, BGBl. Nr. 679/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 24. Zustellgesetz - ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 205/2022.“ 

11. Dem § 129 wird folgender Abs. 30 angefügt: 

„(30) Das Inhaltsverzeichnis, § 13 Abs. 1 und 1a, §§ 14a, 46 Abs. 1, §§ 46a, 50 Abs. 1, §§ 59, 69 
Abs. 1 und 4 sowie § 126 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 44/2026 treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft.“ 

Artikel 3 

Änderung des Burgenländischen Landesbeamten-Dienstrechtsgesetzes 1997 

Das Burgenländische Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997 - LBDG 1997, LGBl. Nr. 17/1998, in 
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2026, wird wie folgt geändert: 

1. In § 38 Abs. 3 wird am Ende der Z 2 das Wort „oder“ durch einen Beistrich ersetzt, Z 3 entfällt und im 
Schlussteil wird das Zitat „Z 1 bis 3“ durch das Zitat „Z 1 bis 2“ ersetzt. 

2. In § 47 Abs. 1 entfällt der letzte Satz. 

3. In § 47 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Die oder der Vorgesetzte hat im Falle eines drohenden Verfalls von Erholungsurlaub gemäß § 85 
oder eines absehbaren Ausscheidens einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters aus dem Dienststand oder 
aus dem Dienstverhältnis rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich darauf hinzuwirken, dass ihre 
oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Erholungsurlaub in Anspruch nehmen können und auch in 
Anspruch nehmen.“ 

4. In § 67a Abs. 1 wird nach dem Wort „Korruptionsbekämpfung“ der Ausdruck „- BAK-G“ eingefügt und 
folgender Satz angefügt: 

„Dasselbe gilt, wenn die Beamtin oder der Beamte von seinem oder ihrem Melderecht gemäß § 5 BAK-G 
Gebrauch macht.“ 

5. § 73 Abs. 1 und 2 lautet: 

„(1) Der Beamtin oder dem Beamten ist es untersagt, im Hinblick auf ihre oder seine amtliche Stellung 
oder Amtsführung für sich oder eine Dritte oder einen Dritten ein Geschenk oder einen sonstigen Vorteil 
zu fordern oder anzunehmen. Ebenso ist es der Beamtin oder dem Beamten untersagt, im Hinblick auf ihre 
oder seine amtliche Stellung oder Amtsführung sich oder einer oder einem Dritten ein Geschenk oder einen 
sonstigen Vorteil zu verschaffen oder versprechen zu lassen. 

(2) Eine orts- oder landesübliche Aufmerksamkeit von geringem Wert gilt nicht als Geschenk oder 
sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1, soweit die Beamtin oder der Beamte nicht die Absicht verfolgt, sich 
oder einer oder einem Dritten durch die wiederkehrende Begehung im Sinne des Abs. 1 eine fortlaufende 
Einnahme zu verschaffen.“ 

6. § 73 Abs. 4 lautet: 

„(4) Die Beamtin oder der Beamte darf Ehrengeschenke entgegennehmen. Sie oder er hat die 
Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Der Dienstgeber hat das Ehrengeschenk als 
Landesvermögen zu erfassen. Die eingegangenen Ehrengeschenke können einer zweckmäßigen 
Verwertung zugeführt werden.“ 

7. Dem § 73 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 

„(6) Ein Vorteil, der einer Beamtin oder einem Beamten im Rahmen einer Veranstaltung gewährt wird, 
an deren Teilnahme ein dienstliches oder sonst sachlich gerechtfertigtes Interesse besteht, darf von ihr oder 
ihm angenommen werden, wenn dieser Vorteil 

 1. grundsätzlich allen Teilnehmenden im Rahmen dieser Veranstaltung gewährt wird, 

 2. dem üblichen Standard vergleichbarer Veranstaltungen entspricht, 
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 3. einen inhaltlichen Bezug zu dieser Veranstaltung hat und 

 4. abgesehen von Z 3 in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft steht. 

(7) Ein Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn 

 1. die Beamtin durch ihr oder der Beamte durch sein Verhalten im Sinne des Abs. 1 eine durch 
Gesetz, Verordnung oder sonstige generelle Anordnung vorgesehene Zuständigkeit oder einen von 
zuständiger Stelle ergangenen ausdrücklichen Dienstauftrag erfüllt, 

 2. diese Zuwendung ausschließlich dem Land oder dem Rechtsträger zukommt, für den die Beamtin 
als solche oder der Beamte als solcher tätig ist, 

 3. diese Zuwendung darüber hinaus in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft steht, 

 4. bereits der Anschein einer möglichen Beeinflussung oder Abhängigkeit der Amtsführung 
ausgeschlossen werden kann, 

 5. der gesamte Vorgang ordnungsgemäß aktenmäßig dokumentiert wird und 

 6. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.“ 

8. Der bisherige Text des § 85 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“, der letzte Satz entfällt und folgende 
Abs. 2 und 3 werden angefügt: 

„(2) Wurde eine Karenz nach dem Bgld. MVKG in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin 
um den Zeitraum der Karenz hinausgeschoben. 

(3) Der Verfall tritt nicht ein, wenn es die oder der Vorgesetzte unterlassen hat entsprechend § 47 
Abs. 1a rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich auf die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubes 
durch die jeweilige Beamtin oder den jeweiligen Beamten hinzuwirken.“ 

9. In § 96 entfällt in Abs. 1 Z 1 die Wortfolge „oder Unterstützung“, in Abs. 1 Z 3 wird das Wort „zehnte“ 
durch das Wort „vierzehnte“ und in Abs. 4 Z 2 das Wort „zwölfte“ durch das Wort „vierzehnte“ ersetzt. 

10. § 197 Abs. 3 lautet: 

„(3) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2025, 

 2. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 - APSG, BGBl. Nr. 683/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2021, 

 3. Ärztegesetz 1998 - ÄrzteG 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2025, 

 4. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 - BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 5. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2025, 

 6. Berufsausbildungsgesetz - BAG, BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 62/2023, 

 7. Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2018, 

 8. Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - BAK-G, 
BGBl. I Nr. 72/2009, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2025, 

 9. Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz - BLVG, BGBl. Nr. 244/1965, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 10. Bundespflegegeldgesetz - BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 109/2024, 

 11. Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2025, 

 12. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2025, 

 13. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 83/2018, 

 14. Fachhochschulgesetz - FHG, BGBl. Nr. 340/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2024, 
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 15. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 115/2025, 

 16. Gebührenanspruchsgesetz - GebAG, BGBl. Nr. 136/1975, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 202/2021, 

 17. Gehaltsgesetz 1956 - GehG, BGBl. Nr. 54/1956, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 100/2025, 

 18. Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 89/2025, 

 19. Heeresversorgungsgesetz - HVG, BGBl. Nr. 27/1964, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 162/2015, 

 20. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 - KOVG 1957, BGBl. Nr. 152/1957, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2024, 

 21. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz - LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 22. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetz - LLDG 1985, BGBl. 
Nr. 296/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 23. Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), 
BGBl. Nr. 460/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2024, 

 24. Meldegesetz 1991 - MeldeG, BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 160/2023, 

 25. Mietrechtsgesetz - MRG, BGBl. Nr. 520/1981, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 114/2025, 

 26. Bundesgesetz über die Regelung des medizinisch-technischen Fachdienstes und der 
Sanitätshilfsdienste (MTF-SHD-G), BGBl. Nr. 102/1961, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 89/2012, 

 27. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 103/2025, 

 28. Pensionsgesetz 1965 - PG 1965, BGBl. Nr. 340/1965, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 100/2025, 

 29. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 117/2025, 

 30. Strafgesetzbuch - StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 31. Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 65/2025, 

 32. Studienberechtigungsgesetz, BGBl. Nr. 292/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 81/2009, 

 33. Bundesgesetz über das Studium der Rechtswissenschaften, BGBl. Nr. 140/1978, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/1997, 

 34. Überbrückungshilfengesetz - ÜHG, BGBl. Nr. 174/1963, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2025, 

 35. Universitätsgesetz 2002 - UG, BGBl. I Nr. 120/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 68/2025, 

 36. Universitäts-Studiengesetz - UniStG, BGBl. I Nr. 48/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 167/1999, 

 37. Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz (Unv-Transparenz-G), BGBl. Nr. 330/1983, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2021, 

 38. Zustellgesetz - ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 205/2022.“ 

11. Dem § 199 wird folgender Abs. 21 angefügt: 

„(21) § 38 Abs. 3, § 47 Abs. 1 und 1a, § 67a Abs. 1, § 73 Abs. 1, 2, 4, 6 und 7, §§ 85, 96 Abs. 1 und 
4 sowie § 197 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 44/2026 treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft.“ 
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Artikel 4 

Änderung des Burgenländischen Gemeindebedienstetengesetzes 2014 

Das Burgenländische Gemeindebedienstetengesetz 2014 - Bgld. GemBG 2014, LGBl. Nr. 42/2014, in 
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2026, wird wie folgt geändert: 

1. In § 23 Abs. 1 entfällt der letzte Satz. 

2. In § 23 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Die oder der Vorgesetzte hat im Falle eines drohenden Verfalls des Erholungsurlaubes gemäß 
§ 98 oder einer absehbaren Beendigung des Dienstverhältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters 
rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich darauf hinzuwirken, dass ihre oder seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den Erholungsurlaub in Anspruch nehmen können und auch in Anspruch nehmen.“ 

3. In § 49 Abs. 1 wird nach dem Wort „Korruptionsbekämpfung“ der Ausdruck „- BAK-G“ eingefügt und 
folgender Satz angefügt: 

„Dasselbe gilt, wenn die Gemeindebediensteten von ihrem Melderecht gemäß § 5 BAK-G Gebrauch 
machen.“ 

4. § 53 Abs. 1 und 2 lautet: 

„(1) Den Gemeindebediensteten ist es untersagt, im Hinblick auf ihre amtliche Stellung oder 
Amtsführung für sich oder eine Dritte oder einen Dritten ein Geschenk oder einen sonstigen Vorteil zu 
fordern oder anzunehmen. Ebenso ist es den Gemeindebediensteten untersagt, im Hinblick auf ihre amtliche 
Stellung oder Amtsführung sich oder einer oder einem Dritten ein Geschenk oder einen sonstigen Vorteil 
zu verschaffen oder versprechen zu lassen. 

(2) Eine orts- oder landesübliche Aufmerksamkeit von geringem Wert gilt nicht als Geschenk oder 
sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1, soweit die Gemeindebediensteten nicht die Absicht verfolgen, sich 
oder einer oder einem Dritten durch die wiederkehrende Begehung im Sinne des Abs. 1 eine fortlaufende 
Einnahme zu verschaffen.“ 

5. § 53 Abs. 4 lautet: 

„(4) Die Gemeindebediensteten dürfen Ehrengeschenke entgegennehmen. Sie haben ihre Gemeinde 
umgehend davon in Kenntnis zu setzen. Diese hat das Ehrengeschenk als Vermögen der Gemeinde zu 
erfassen. Die eingegangenen Ehrengeschenke können einer zweckmäßigen Verwertung zugeführt werden.“ 

6. Dem § 53 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 

„(6) Ein Vorteil, der Gemeindebediensteten im Rahmen einer Veranstaltung gewährt wird, an deren 
Teilnahme ein dienstliches oder sonst sachlich gerechtfertigtes Interesse besteht, darf von ihnen 
angenommen werden, wenn dieser Vorteil 

 1. grundsätzlich allen Teilnehmenden im Rahmen dieser Veranstaltung gewährt wird, 

 2. dem üblichen Standard vergleichbarer Veranstaltungen entspricht, 

 3. einen inhaltlichen Bezug zu dieser Veranstaltung hat und 

 4. abgesehen von Z 3 in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft steht. 

(7) Ein Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn 

 1. die Gemeindebediensteten durch ihr Verhalten im Sinne des Abs. 1 eine durch Gesetz, Verordnung 
oder sonstige generelle Anordnung vorgesehene Zuständigkeit oder einen von zuständiger Stelle 
ergangenen ausdrücklichen Dienstauftrag erfüllen, 

 2. diese Zuwendung ausschließlich der Gemeinde oder dem Rechtsträger zukommt, für den die 
Gemeindebediensteten als solche tätig sind, 

 3. diese Zuwendung darüber hinaus in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft steht, 

 4. bereits der Anschein einer möglichen Beeinflussung oder Abhängigkeit der Amtsführung 
ausgeschlossen werden kann, 

 5. der gesamte Vorgang ordnungsgemäß aktenmäßig dokumentiert wird und 

 6. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.“ 

7. In § 70 Abs. 1 wird der Betrag „7 300“ durch den Betrag „12 000“ ersetzt. 

8. § 90 Abs. 2 lautet:  
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„(2) Für die Gemeindebediensteten beträgt die besondere Entschädigung für Personen- und 
Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer 0,50 Euro sowie für Motorfahrräder und Motorräder (§ 62 
Abs. 3 LBBG 2001) je Fahrkilometer 0,25 Euro.“ 

9. Der bisherige Text des § 98 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“, der letzte Satz entfällt und folgende 
Abs. 2 und 3 werden angefügt: 

„(2) Wurde eine Karenz nach dem Bgld. MVKG in Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin 
um den Zeitraum der Karenz hinausgeschoben. 

(3) Der Verfall tritt nicht ein, wenn die oder der Vorgesetzte nicht entsprechend dem § 23 Abs. 1a 
rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich auf die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubes durch 
die jeweiligen Gemeindebediensteten hingewirkt hat.“ 

10. In § 103 Abs. 1 Z 2, Abs. 2, 3, 4, 6 und Abs. 8 Z 2 wird das Wort „DienstfreisteIlung“ jeweils durch das 
Wort „Dienstfreistellung“ ersetzt. 

11. In § 107 Abs. 2 wird die Wortfolge „des Partner“ durch die Wortfolge „des Partners“ ersetzt. 

12. In § 113 entfällt in Abs. 1 Z 1 die Wortfolge „oder Unterstützung“, in Abs. 1 Z 3 wird das Wort „zehnte“ 
durch das Wort „vierzehnte“ und in Abs. 4 Z 2 wird das Wort „zwölfte“ durch das Wort „vierzehnte“ 
ersetzt. 

13. § 158 Abs. 2 lautet:  

„(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2025, 

 2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2025, 

 3. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2025, 

 4. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 - APSG, BGBl. Nr. 683/1991, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2021, 

 5. Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz - AVRAG, BGBl. Nr. 459/1993, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2025, 

 6. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2025, 

 7. Betriebspensionsgesetz - BPG, BGBl. Nr. 282/1990, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 47/2025, 

 8. Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - BAK-G, 
BGBl. I Nr. 72/2009, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2025, 

 9. Bundespflegegeldgesetz - BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 109/2024, 

 10. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2025, 

 11. Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2026, 

 12. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 115/2025, 

 13. Gehaltsgesetz 1956 - GehG, BGBl. Nr. 54/1956, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 100/2025, 

 14. Heeresentschädigungsgesetz - HEG, BGBl. I Nr. 162/2015, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2018, 

 15. Heeresversorgungsgesetz - HVG, BGBl. Nr. 27/1964, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 162/2015, 

 16. Hochschulgesetz 2005 - HG, BGBl. I Nr. 30/2006, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 44/2025, 
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 17. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 - KOVG 1957, BGBl. Nr. 152/1957, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2024, 

 18. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz - LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 19. Mutterschutzgesetz 1979 - MSchG, BGBl. Nr. 221/1979, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2025, 

 20. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 103/2025, 

 21. Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 2/2026, 

 22. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 117/2025, 

 23. Strafgesetzbuch - StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 24. Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 65/2025, 

 25. Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 65/2026, 

 26. Universitätsgesetz 2002 - UG, BGBl. I Nr. 120/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 68/2025, 

 27. Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz (Unv-Transparenz-G), BGBl. Nr. 330/1983, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2021, 

 28. Vertragsbedienstetengesetz 1948 - VBG, BGBl. Nr. 86/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2025, 

 29. Volksgruppengesetz - VoGrG, BGBl. Nr. 396/1976, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 84/2013, 

 30. Wehrgesetz 2001 - WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 31. Zivildienstgesetz 1986 - ZDG, BGBl. Nr. 679/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 32. Zustellgesetz - ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 205/2022.“ 

14. In § 160 Abs. 1 wird in Z 1 das Wort „Verodnung“ durch das Wort „Verordnung“ und in Z 20 das Wort 
„Drittstaatsangenhörigen“ durch das Wort „Drittstaatsangehörigen“ ersetzt. 

15. Dem § 162 wird folgender Abs. 36 angefügt: 

„(36) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 44/2026 treten in Kraft: 

 1. § 23 Abs. 1 und 1a, § 49 Abs. 1, § 53 Abs. 1, 2, 4, 6 und 7, § 70 Abs. 1, §§ 98, 103 Abs. 1 bis 4, 6 
und 8, § 107 Abs. 2, § 113 Abs. 1 und 4, § 158 Abs. 2 sowie § 160 Abs. 1 mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag; 

 2. § 90 Abs. 2 rückwirkend mit 1. Juli 2025.“ 

Artikel 5 

Änderung des Burgenländischen Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetzes 

Das Burgenländische Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetz - Bgld. MVKG, LGBl. Nr. 16/2005, in 
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2026, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 Z 7 wird das Zitat „§ 38 Abs. 4“ durch das Zitat „§ 38 Abs. 9“ ersetzt. 

2. In § 4 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

„(3a) Ist das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Vorlage des Freistellungszeugnisses nach Abs. 3 
karenziert, tritt das Beschäftigungsverbot nach Abs. 3 erst nach Ende der Karenz ein.“ 

3. In § 18 wird in Abs. 3 nach dem Wort „Wochengeld“ ein Beistrich und das Wort „Sonderwochengeld“ 
und in Abs. 4 nach dem Wort „Wochengeld“ die Wortfolge „oder Sonderwochengeld“ eingefügt. 
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4. Dem § 25 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Ein vorzeitiges Ende der Karenz kann nicht vereinbart werden, wenn der Dienstnehmerin bereits 
ein Freistellungszeugnis nach § 4 Abs. 3 ausgestellt wurde und sie nach dem Ende der Karenz bei Vorlage 
des Zeugnisses nicht beschäftigt werden dürfte. Die Dienstnehmerin hat in der Vereinbarung schriftlich zu 
bestätigen, dass ihr kein Freistellungszeugnis nach § 4 Abs. 3 ausgestellt wurde.“ 

5. § 43 Abs. 3 lautet:  

„(3) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze oder Verordnungen des Bundes verwiesen wird und 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2025, 

 2. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2025, 

 3. Bauern-Sozialversicherungsgesetz - BSVG, BGBl. Nr. 559/1978, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2025, 

 4. Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2026, 

 5. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2025, 

 6. Mutter-Kind-Pass-Verordnung 2002 - MuKiPassV, BGBl. II Nr. 470/2001, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 420/2013, 

 7. Zivilprozessordnung - ZPO, RGBl. Nr. 113/1895, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 112/2025.“ 

6. Dem § 45 wird folgender Abs. 13 angefügt: 

„(13) § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 3a, § 18 Abs. 3 und 4, § 25 Abs. 4 und § 43 Abs. 3 in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 44/2026 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

Artikel 6 

Änderung des Gemeindebedienstetengesetzes 1971 

Das Gemeindebedienstetengesetz 1971, LGBl. Nr. 13/1972, in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 40/2026, wird wie folgt geändert:  

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) Für Gemeindebeamtinnen und Gemeindebeamte beträgt die besondere Entschädigung für 
Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer 0,50 Euro sowie für Motorfahrräder und 
Motorräder (§ 62 Abs. 3 LBBG 2001) je Fahrkilometer 0,25 Euro.“ 

2. Dem § 47 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

„(14) § 3 Abs. 8 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 44/2026 tritt rückwirkend mit 1. Juli 2025 in 
Kraft.“ 

Artikel 7 

Änderung des Burgenländischen Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetzes 2001 

Das Burgenländische Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 - LBBG 2001, LGBl. Nr. 67/2001, 
in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 35/2025, wird wie folgt geändert: 

1. In § 15b Abs. 1 entfällt der letzte Satz. 

2. § 15b Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jene Teile des Erholungsurlaubes nicht, die die Beamtin 
oder der Beamte trotz rechtzeitigem, unmissverständlichen und nachweislichem Hinwirken entsprechend 
dem § 47 Abs. 1a LBDG 1997 durch ihre oder seinen Vorgesetzten nicht verbraucht hat, es sei denn der 
Verbrauch war wegen einer Dienstverhinderung durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen unmöglich.“ 



Seite 14 von 15 

Bgld. LGBl. Nr. 44/2026 - ausgegeben am 2. Juni 2026 

www.ris.bka.gv.at 

3. Dem § 15b Abs. 4 wird folgender Satz angefügt. 

„Ebenfalls abzuziehen ist die Zeit einer Beurlaubung gemäß § 15 Abs. 3a LBDG 1997, es sei denn, 

 1. die Beamtin oder der Beamte wäre wegen Krankheit, Unfall oder Gebrechen am Dienst verhindert 
gewesen oder 

 2. es stellt sich mit der Entscheidung über das Beschwerdeverfahren heraus, dass während des 
Beurlaubungszeitraumes eine Dienstunfähigkeit vorlag.“ 

4. In § 15b Abs. 9 Z 2 wird nach dem Zitat „Abs. 2 Z 1 bis 3“ die Wortfolge „in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. Nr. 40/2026“ eingefügt. 

5. In § 36 Abs. 1 wird der Betrag „7.300“ durch den Betrag „12 000“ ersetzt. 

6. In § 38 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Beamten nicht nach“ die Wortfolge „anderen landesgesetzlichen 
Vorschriften oder“ eingefügt. 

7. In § 38 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt. 

„(1a) Die Höhe der Vergütung gemäß Abs. 1 wird von der Landesregierung unter Bedachtnahme auf 
die Art und die Bedeutung der Nebentätigkeit sowie auf den mit der Tätigkeit verbundenen Zeitaufwand 
festgesetzt. Eine Pauschalierung ist zulässig. Dabei ist auch zu berücksichtigen, in welchem Umfang die 
Nebentätigkeit zulässigerweise während der Arbeitszeit ausgeübt werden darf.“ 

8. In § 38 Abs. 2 wird das Zitat „Abs. 1“ durch das Zitat „Abs. 1a“ ersetzt. 

9. In § 39 Abs. 3 wird in Z 1 die Wortfolge „zwei Jahren“ durch die Wortfolge „sechs Monaten“ und in Z 2 
das Wort „Jahren“ durch das Wort „Monaten“ ersetzt. 

10. § 62 Abs. 3 lautet:  

„(3) Für Beamte beträgt die besondere Entschädigung für Personen- und Kombinationskraftwagen je 
Fahrkilometer 0,493 Euro sowie für Motorfahrräder und Motorräder (§ 62 Abs. 3 LBBG 2001) je 
Fahrkilometer 0,243 Euro.“ 

11. § 122 Abs. 4 lautet: 

„(4) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, sind diese in der nachstehend angeführten Fassung anzuwenden: 

 1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2025, 

 2. Betriebspensionsgesetz - BPG, BGBl. Nr. 282/1990, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 47/2025, 

 3. Bezügebegrenzungsgesetz - BezBegrBVG, BGBl. I Nr. 64/1997, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 166/2017, 

 4. Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz - BLVG, BGBl. Nr. 244/1965, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 5. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz - EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2025, 

 6. Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2026, 

 7. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 115/2025, 

 8. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2024, 

 9. Hebammengesetz - HebG, BGBl. Nr. 310/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 10. Heeresentschädigungsgesetz - HEG, BGBl. I Nr. 100/2018, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2018, 

 11. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz - LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 

 12. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetz - LLDG 1985, BGBl. 
Nr. 296/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2025, 
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 13. Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), 
BGBl. Nr. 460/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2024, 

 14. Strafgesetzbuch - StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 15. Strafvollzugsgesetz - StVG, BGBl. Nr. 144/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 31/2025, 

 16. Volksgruppengesetz - VoGrG, BGBl. Nr. 396/1976, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 84/2013, 

 17. Wehrgesetz 2001 - WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025, 

 18. Zivildienstgesetz 1986 - ZDG, BGBl. Nr. 679/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 50/2025.“ 

12. Dem § 124 wird folgender Abs. 38 angefügt: 

„(38) § 15b Abs. 1, 2, 4 und 9, § 36 Abs. 1, § 38 Abs. 1, 1a und 2, § 39 Abs. 3, § 62 Abs. 3 und § 122 
Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 44/2026 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

                     Die Präsidentin des Landtages:                             Der Landeshauptmann: 
                                 Mag.a Eisenkopf                                          i.V. Haider-Wallner 
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